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Kapitel 11 032

Kapitel Ist-Betrag Reste 2017 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2016 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

11 032 Gemeinschaftlich mit der EU
finanzierte Förderungen von Arbeits-

und Qualifizierungsmaßnahmen
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Integration und
Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01 253 Vermischte Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 097,48 — 10 097,48
— — —

10 097,48 — 10 097,48

119 15 253 Einnahmen aus Rückflüssen abgelaufener Förderphasen
(EU-Anteil). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Vermerk zu Titel 676 10.

1 230 758,67 — 1 230 758,67
— — —

1 230 758,67 — 1 230 758,67

119 16 253 Einnahmen aus Rückflüssen abgelaufener Förderphasen
(Landesanteil). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

491 265,73 — 491 265,73
— — —

491 265,73 — 491 265,73

Übrige Einnahmen

272 00 253 Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds (Förder-
phase 2014 - 2020). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Vermerke bei Titelgruppe 70

3 683 628,50 218 436 666,28 222 120 294,78
110 000 000,00 122 238 317,55 232 238 317,55

-106 316 371,50 96 198 348,73 -10 118 022,77
Vermerke: aus Titel 686 70 10 116 022,77

272 10 253 Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds (Förder-
phase 2007 - 2013). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34 199 818,45 6 676 912,32 40 876 730,77
— 42 105 489,44 42 105 489,44

34 199 818,45 -35 428 577,12 -1 228 758,67

272 11 253 Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds (Förder-
phase 2000 - 2006 und vorherige Förderphasen). . . . . .

— — —
— — —

— — —

Gesamteinnahmen Kapitel 11 032. . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 615 568,83 225 113 578,60 264 729 147,43
110 000 000,00 164 343 806,99 274 343 806,99

-70 384 431,17 60 769 771,61 -9 614 659,56

Mehreinnahmen —
Mindereinnahmen 9 614 659,56

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

676 10 253 Erstattungen an die EU für abgelaufene Förderphasen
aus Rückflüssen der Zuwendungsempfänger. . . . . . . .
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 15 geleistet
werden.

— — —
— — —

— — —

Titelgruppen

Titelgruppe 60
Zuwendungen aus Mitteln der EU aus dem Europäischen
Sozialfonds der Förderphase 2007 - 2013 (EU-Anteil)

— — —
— — —

— — —

429 60 253 Personalausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

547 60 253 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —
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633 60 253 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für
laufende Zwecke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

686 60 253 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke. . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 61
Zuwendungen aus Mitteln des Landes zur Kofinanzie-
rung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäi-
schen Sozialfonds geförderten Maßnahmen der Förder-
phase 2007 - 2013 (Landesanteil)

— — —
— — —

— — —

429 61 253 Personalausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

547 61 253 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

633 61 253 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für
laufende Zwecke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

686 61 253 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke. . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 70
Zuwendungen aus Mitteln der EU aus dem Europäischen
Sozialfonds der Förderphase 2014 - 2020 (EU-Anteil)

1. Siehe Titel 272 00 (§ 17 Abs. 3 LHO).
2. Rückflüsse und Zinsen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
3. Die bei Titel 686 70 veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungser-

mächtigung dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe
in Anspruch genommen werden.

4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet
werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den
selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

5. Ausgaben der Titelgruppe können bis zur Summe des Haushaltsan-
satzes vor Eingang der EU-Mittel bei Titel 272 00 geleistet werden,
wenn eine verbindliche Förderzusage der EU vorliegt. In Höhe der am
Jahresende verbleibenden Vorfinanzierung sind Einnahmereste bei
Titel 272 00 zu bilden und in das Folgejahr zu übertragen.

6. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffent-
lichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben wer-
den.

99 883 977,23 — 99 883 977,23
110 000 000,00 — 110 000 000,00

-10 116 022,77 — -10 116 022,77

429 70 253 Personalausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893 345,23 — 893 345,23
— — —

893 345,23 — 893 345,23
Vermerke: aus Titel 686 70 893 345,23

547 70 253 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 1 048 153,40 — 1 048 153,40
— — —

1 048 153,40 — 1 048 153,40
Vermerke: aus Titel 686 70 1 048 153,40
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633 70 253 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für
laufende Zwecke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 808 095,57 — 14 808 095,57
— — —

14 808 095,57 — 14 808 095,57
Vermerke: aus Titel 686 70 14 808 095,57

686 70 253 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke. . . . . . . . . 83 134 383,03 — 83 134 383,03
110 000 000,00 — 110 000 000,00

-26 865 616,97 — -26 865 616,97
Vermerke: an Titel 272 00 10 116 022,77

an Titel 429 70 893 345,23
an Titel 547 70 1 048 153,40
an Titel 633 70 14 808 095,57

-26 865 616,97

Titelgruppe 71
Zuwendungen aus Mitteln des Landes zur Kofinanzie-
rung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäi-
schen Sozialfonds geförderten Maßnahmen der Förder-
phase 2014 - 2020 (Landesanteil)

1. Rückflüsse und Zinsen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der

Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.
3. Die bei Titel 686 71 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf

auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom-
men werden.

4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet
werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den
selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

5. 25 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung
bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

6. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffent-
lichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben wer-
den.

25 500 000,00 — 25 500 000,00
25 500 000,00 — 25 500 000,00

— — —

429 71 253 Personalausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 340 017,85 — 1 340 017,85
— — —

1 340 017,85 — 1 340 017,85
Vermerke: aus Titel 686 71 1 340 017,85

547 71 253 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 1 213 056,88 — 1 213 056,88
— — —

1 213 056,88 — 1 213 056,88
Vermerke: aus Titel 686 71 1 213 056,88

633 71 253 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für
laufende Zwecke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 649 600,66 — 2 649 600,66
— — —

2 649 600,66 — 2 649 600,66
Vermerke: aus Titel 686 71 2 649 600,66

686 71 253 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke. . . . . . . . . 20 297 324,61 — 20 297 324,61
25 500 000,00 — 25 500 000,00

-5 202 675,39 — -5 202 675,39
Vermerke: an Titel 429 71 1 340 017,85

an Titel 547 71 1 213 056,88
an Titel 633 71 2 649 600,66

-5 202 675,39

Gesamtausgaben Kapitel 11 032. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 383 977,23 — 125 383 977,23
135 500 000,00 — 135 500 000,00

-10 116 022,77 — -10 116 022,77

Mehrausgaben —
Minderausgaben 10 116 022,77
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —
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